
Bekanntmachung der Urabstimmungen KVV Ticketoptionen und 
Citybike

am Montag, 12. Januar 2026

1. Die Urabstimmungen finden als Urnenwahl 

ohne die Möglichkeit der Briefwahl statt.

1.1. Die Wahl und Urabstimmungen finden als 

Urnenwahl mit der Möglichkeit der 

Briefwahl statt.

1.2. Die Urabstimmungen finden ausschließlich 

online statt.

1.3. In den Wahlräumen besteht 

Ausweispflicht. Diese wird durch die 

Anmeldung mit HKA Account 

gewährleistet.

2. Der Wahlzeitraum ist von Montag 12. Januar 

2026 ab 09.00 Uhr bis Freitag 16. Januar 2026 bis 

14.00 Uhr.

3. Zur Abstimmung stehende Fragestellungen

3.1. Ticketoptionen

3.1.1. Vollsolidarisches 

Deutschlandsemesterticket: Alle 

Studierenden der Hochschule 

Karlsruhe werden zukünftig 

verpflichtet, sich in einem 

vollsolidarischen System am Kauf 

eines Deutschlandtickets zu 60 % des 

regulären Preises zu beteiligen. Der 

Beitrag von 17,50 im Semester 

entfällt. Der Semesterbeitrag erhöht 

sich exemplarisch im WS 2026/2027 

um 226,80 € - 17,50 € = 209,30 €.

3.1.2. Anpassung des Freizeittickets: 

Der aktuelle Teil des 

Semesterbeitrags von 17,50 € stellt 

dann kein Freizeitticket mehr dar. 

Aber durch diesen Beitrag besteht die 

Möglichkeit ein Monatsticket mit 

gleicher Gültigkeit (KVV-Gebiet, 

18:00–06:00 Uhr, wochenends 

ganztägig) für ca. 16–18 € monatlich 

zu erwerben.

3.1.3. Keine studentische 

Ticketfinanzierung: Zukünftig 

sollen keine Bahntickets mehr durch 

den Semesterbeitrag der 

Studierendenschaft finanziert oder 

bezuschusst werden. Das 

Freizeitticket sowie die Studikarte 

wird es dann nicht mehr geben. Der 

aktuelle Teil des Semesterbeitrags 

von 17,50 € wird dann nicht mehr 

erhoben.

3.2. Citybike-Solidaritätsbeitrag: Der 

aktuelle Beitrag von 2,70 € pro Semester 

wird auf 8 € angehoben, um eine weitere 

Finanzierung eines Citybike-Systems in 

Karlsruhe sicherzustellen. Im Gegenzug 

erhalten die Studierenden weiterhin 

spezifische Leistungen wie Freifahrten und 

Vergünstigungen.

4. Wahlberechtigte

4.1. Wahlberechtigt ist wer in das 
abgeschlossene Wählerverzeichnis 

eingetragen ist.

4.2. Das Wählerverzeichnis wird sieben Tage 

nach Bekanntmachung (26.12.2025) der 

Wahl vorläufig abgeschlossen und für fünf 

Werktage (bis 05.01.2026) bei der 

Wahlleitung zur Einsicht durch die 

Studierenden aufgelegt. Eine 

Einsichtnahme steht jedem zu, um seine 

eigenen Daten auf Richtigkeit und 

Vollständigkeit zu überprüfen. Zur 

Überprüfung der Richtigkeit oder 

Vollständigkeit der Daten von anderen im 

Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 

haben Wahlberechtigte nur dann ein Recht 

auf Einsicht in das Wählerverzeichnis, 

wenn sie eine Vollmacht von der 

entsprechenden Person haben.

5. Wahlsystem

5.1. Die Urabstimmungen findet in allgemeiner, 

gleicher, freier und geheimer Wahl statt.

5.2. Die Urabstimmung zur Ticketoption 

findet nach integrierter Stichwahl mit 

zwei Stimmen statt. Zwei der drei Optionen 

können mit einer Erststimme und einer 

Zweitstimme gewählt werden. Im 

Wahlsystem werden alle möglichen 

Kombinationen von Erststimme und 

Zweitstimme angezeigt. Während der 

Stimmabgabe ist die Kombination zu 

wählen, die die Erst- und Zweistimme wie 



angezeigt widerspiegelt. Bei der 

Auszählung wird zuerst jede abgegebene 

Erststimme gewertet. Erreicht hierbei eine 

Option die einfache Mehrheit, gilt diese 

als angenommen. Wird keine einfache 

Mehrheit erreicht, wird die Option, die die 

wenigsten Stimmen erhalten hat, 

gestrichen. Bei den Stimmzetteln, die diese 

Option als Erststimme hatten, wird nun die 

Zweitstimme gewertet. In dieser zweiten 

Auszählungsrunde gewinnt die Option, die 

mehr Stimmen erhält.

5.3. Die Urabstimmung zum Citybike findet 

nach einfacher Stimmabgabe statt. Die 

Antwortmöglichkeiten sind “Ja”, “Nein”, 

oder “Enthaltung”.

5.4. Es müssen nicht alle Stimmen abgegeben 

werden siehe § 20 Abs. 3 Wahlsatzung. Bei 

integrierter Stichwahl, kann sich mit beiden 

Stimmen enthalten werden oder nur mit 

der Zweitstimme.

6. Abstimmung

6.1. Es kann durch persönliche Stimmabgabe 

online gewählt werden.

7. Einsicht von Satzungen Die Satzungen der 

Verfassten Studierendenschaft können im 

Abschnitt Satzungen unter nachfolgender 

Adresse eingesehen werden: https://asta-hka.de/

downloads/

8. Kontakte

Wahlleiter Julius Freudenberger wahlen@asta-

hka.de

Wählerverzeichnis wahlen@asta-hka.de

Karlsruhe, den 19. Dezember 2025

Julius Freudenberger, Wahlleiter
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